
Der Staatsrat und die auswärtige Gewalt Art. 66

ten und deren Abberufung, Entgegennahme der Beglaubigungs- und Abberufungsschrei
ben der bei ihm akkreditierten Vertreter anderer Staaten.)

b) Nach Art. 66 Abs. 2 Satz 2 a.F. hatte der Staatsrat über den Abschluß der Staats- 39 
vertrage zu entscheiden. Einzelheiten waren im Erlaß des Staatsrates vom 30.1.196122 ge
regelt (s. Erl. III 2 zu Art. 66 in der Vorauflage). Die Ratifizierung war Sache des Vorsit
zenden des Staatsrates.

2. Rechtslage nach der Verfassungsnovelle von 1974.
a) Nach dem Wortlaut des Art. 66 Abs. 2 Satz 1 vertritt der Staatsrat die DDR völ- 40 

kerrechtlich. Nach dem Lehrbuch »Staatsrecht der DDR« (S. 339) vertreten der Staatsrat
und sein Vorsitzender die DDR völkerrechtlich. »Der Vorsitzende ist der höchste Reprä
sentant der Republik« heißt es dort wörtlich, freilich ohne Begründung, warum das nicht 
im Verfassungstext - im Gegensatz zur früheren Regelung - klar zum Ausdruck kommt.
Die Regelung des Art. 71 Abs. 1, die der des Art. 75 Abs. 1 a.F. entspricht, trägt freilich 
dieser Stellung des Vorsitzenden des Staatsrates Rechnung. Denn wie früher ist er es, der 
die bevollmächtigten Vertreter der DDR in anderen Staaten ernennt und sie abberuft. Er 
ist es auch, der die Beglaubigungs- und Abberufungsschreiben der bei ihm akkreditierten 
Vertreter anderer Staaten entgegennimmt. Es muß offen bleiben, was unter diesen Umstän
den die Verfassungsnorm soll, derzufolge der Staatsrat als Kollektiv die DDR völkerrecht
lich vertritt, da das in der Praxis doch nicht der Fall ist und auch gar nicht so sein kann.
Als höchster Repräsentant der Republik - mit anderen Worten als Staatsoberhaupt (s.
Rz. 24 zu Art. 66) - genießt der Vorsitzende des Staatsrates die einem solchen im interna
tionalen Verkehr zustehenden protokollarischen Ehren.

b) Die Aufgaben des Staatsrates bei der Ratifikation und Kündigung von Völker- 41 
rechtlichen Verträgen der DDR sind im Beschluß des Staatsrates vom 22.3.197623 ge
regelt. Es ist das Verfahren bei Verträgen, die nicht der Zustimmung der Volkskammer 
bedürfen, und bei solchen, die zustimmungspflichtig sind (s. Rz. 4 zu Art. 51) zu unter
scheiden. Im allgemeinen erfolgt die Ratifikation ratifizierungspflichtiger völkerrecht
licher Verträge durch Beschluß des Staatsrates. Der Vorsitzende des Staatsrates unter
zeichnet die Ratifikationsurkunde. Sie wird durch den Minister für Auswärtige Angele
genheiten mit unterzeichnet. Die Ratifikation erfolgt auf Vorschlag des Ministerrates. Ist
eine Annahmeurkunde oder die Urkunde zum Beitritt zu einem multilateralen Vertrag zu 
unterzeichnen, gilt Entsprechendes. Wenn ein ratifizierungspflichtiger völkerrechtlicher 
Vertrag durch die Volkskammer bestätigt ist, unterzeichnet der Vorsitzende des Staatsra
tes die Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunde auf der Grundlage des entspre
chenden Gesetzes der Volkskammer. Ratifikations-, Annahme- und Beitrittsurkunden 
werden mit dem Siegel des Vorsitzenden des Staatsrates versehen. Die Kündigung von ra
tifizierten völkerrechtlichen Verträgen erfolgt nach dem gleichen Verfahren wie ihre Rati
fikation.

22 Erlaß des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik über den Abschluß und die Kün
digung von internationalen Verträgen der Deutschen Demokratischen Republik vom 30. 1. 1961 
(GBl. I S. 5).

23 Beschluß des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik über die Aufgaben des 
Staatsrates bei der Ratifikation und Kündigung von völkerrechtlichen Verträgen der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 22. 3. 1976 (GBl. I S. 181).
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